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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderats vom 19. Mai 2026 

 
 

Beschluss 

6 

6.2 

6.2.1 

Raumordnung, Bau, Verkehr 

Tiefbau 

Bau und Instandsetzung 

2026-118 

 Busbevorzugungsmassnahmen Oberland (Agglo 4) Rüti / Dürnten - 

Erstellung eines Lichtsignalsteuergeräts auf Kat.-Nr. 7086 - 

Dienstbarkeitsvertrag - Genehmigung 

Ausgangslage 

Das Tiefbauamt des Kantons Zürich plant im Rahmen des Projekts 

«Busbevorzugungsmassnahmen Oberland (Agglo 4)» verschiedene bauliche und 

betriebstechnische Optimierungen, zur Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs in 

Dürnten und Rüti. 

 

In Rüti sind insbesondere Anpassungen am Knoten Dorfstrasse / Bahnhofstrasse 

vorgesehen. Dazu gehören die bauliche Verlängerung der Mittelinsel östlich der Ausfahrt 

aus der Bahnhofstrasse mit der Verschiebung des Fussgängerstreifens sowie neue 

Markierungen, die Realisierung der Lichtsignalanlage LSA 278 zur Busbevorzugung und 

die Ergänzung bzw. Erneuerung der Rohranlagen für die Betriebs- und 

Sicherheitsausrüstung. Auf der östlichen Seite der Einmündung in die 

Schlossbergstrasse ist die Installation eines neuen Steuergeräts für die Lichtsignalanlage 

vorgesehen. 
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Der Gemeinderat unterstützt das Ziel, den öffentlichen Verkehr zu beschleunigen und die 

Fahrplanstabilität der Buslinien 870, 880, 884, 885 und 888 zu erhöhen. Der Rückstau im 

Bereich Kreisel Härtiplatz beeinträchtigt nachweislich die Buslinien. Die vorgesehene 

Busbevorzugung mit Staudetektion und dynamischen Phasen ist ein geeignetes Mittel, 

die Leistungsfähigkeit des ÖV zu erhöhen. 

 

Für die Installation des Steuergeräts auf der Parzelle der Gemeindestasse ist zwischen 

dem Kanton und der Gemeinde eine Vereinbarung für das Recht zur Erstellung und den 

Fortbestand eines Lichtsignalanlagesteuergeräts, inklusive Zuleitung samt Zugangs- und 

Zufahrtsrecht, erforderlich. Dies wird mit dem vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag 

geregelt. 
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Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Der Beschluss verfolgt die Dimension Vorsorgen mit dem Leitsatz «Ein gut ausgebautes 

Angebot des öffentlichen Verkehrs sowie ein vorbildliches Fuss- und Radwegnetz 

reduzieren den motorisierten Individualverkehr deutlich» aus der Strategie «Rüti leben 

Rüti gestalten». 

Relevanz zur Erreichung der Klimaziele  

Keine Relevanz. 

Finanzielle Auswirkungen 

Das Geschäft hat keine finanziellen Auswirkungen. Die Einräumung des Baurechts 

erfolgt unentgeltlich. Die Grundbuchamtlichen Kosten werden durch den Kanton Zürich 

getragen. 

Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen.  

Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht. 

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Für den Beschluss ist gemäss Art. 28 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 2019 der 

Gemeinderat zuständig. 

Beschluss 

1. Der Dienstbarkeitsvertrag zwischen dem Kanton Zürich, Zollstrasse 36, 8090 Zürich 

und der Politischen Gemeinde Rüti ZH wird genehmigt. 
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2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Kanton Zürich Baudirektion, Immobilienamt Landerwerb, Raphael Reust, 

Zollstrasse 36, 8090 Zürich 

- Notariat und Grundbuchamt Wald, Rosenthalstrasse 7a, 8636 Wald 

- Ressortvorsteher Abteilung Bau 

- Abteilung Bau 

- Abteilung Finanzen 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 

- Internet «Busbevorzugungsmassnahmen Oberland (Agglo 4) Rüti / Dürnten - 

Erstellung eines Lichtsignalsteuergeräts auf Kat.-Nr. 7086 - Dienstbarkeitsvertrag - 

Genehmigung» 

- Archiv 
 

 

Versand: 26. Mai 2026 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 

 


